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 An einen Haushalt Amtliche Mitteilung 21/2018 Zugestellt durch Post.at 

Gemeinde Adnet 14.12.2018 

Adnet 18, 5421 Adnet Telefon 06245/84041 

Fax 06245/84041-33 

www.adnet.at 
 gemeinde@adnet.at

Liebe Adneterinnen, liebe Adneter! 

Der Kalender ist dünn geworden. Es ist noch kurze Zeit zum Weihnachtsfest und wir stehen an 
der Schwelle zu einem neuen Jahr. Das letzte Jahr war in der Gemeindestube wieder ein sehr 
arbeitsintensives. Zahlreiche Projekte, wie der lang geplante und gewünschte Gehweg nach 
Waidach, die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Seidenau und in Waidach, konnten 
abgeschlossen werden. Wohnungen für junge Adneter wurden übergeben und ein neues 
Projekt steht bereits in den Startlöchern. 

Viele Projekte, die unsere Infrastruktur verbessert haben, sind umgesetzt worden und einige 
sind auch wieder für das nächste Jahr geplant. Bei den Gebühren habe ich für euch eine gute 
Nachricht. Wie auch im letzten Jahr gibt es bei Wasser und Kanal wie auch bei den 
Müllgebühren 2019 keine Erhöhungen. Wir Adneter sind schon fast Weltmeister im Trennen 
und das schlägt sich neben dem positiven Effekt für unsere Umwelt auch bei den sinkenden 
Kosten für die Restmüllentsorgung durch. 

Zurzeit ist unsere Welt wieder Schauplatz vieler Kriege und Unruhen, die oft nur wenige 
hundert Kilometer vor Österreichs Grenze aufflammen. Natürlich haben wir darauf keinen 
Einfluss, aber auch bei uns im Ort gibt es so manche Unstimmigkeiten innerhalb der 
Bevölkerung. Oft beginnt es mit Kleinigkeiten, die sich leider aufschaukeln und plötzlich sind 
Nachbarn Gegner und Feinde und auch innerhalb der Familie und des Freundeskreises gibt es 
solche Entwicklungen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass der erste Schritt auf den 
Nachbarn, den Freund oder das Familienmitglied zuzugehen oftmals der schwierigste ist. 

Gerade die nächste Zeit, in der wir die Geburt Jesus und das Fest des Friedens miteinander 
feiern, wäre vielleicht Anlass, diesen ersten Schritt zu tun. Aufeinander zugehen, ein wenig auf 
den anderen eingehen ist kein Zeichen der Schwäche sondern der Stärke und das 
Entgegenstrecken einer Hand bedeutet Zufriedenheit und Freude. 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern von Vereinen und der Feuerwehr, die unser Adnet über 
das ganze Jahr lebens- und liebenswert machen. Vielen ist es vielleicht nicht bewusst, aber die 
vielen Ehrenamtlichen mit ihren verschiedensten Aufgaben sind der „Kitt“, der so ein Dorf wie 
unseres zusammenhält. 

Ich bin stolz und freue mich Bürgermeister einer so großartigen Gemeinde zu sein. 

Ich möchte euch allen ein gesegnetes, frohes und vor allem friedvolles Weihnachtsfest 
wünschen und für das Jahr 2019 viel Glück und Erfolg. 

Euer Bürgermeister 

Geschätzte Bevölkerung von Adnet! 

http://www.adnet.at/
mailto:gemeinde@adnet.at
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Grundsteuer A und B der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert mal 500 %

Kommunalsteuer 3 %

Ortstaxe pro Nächtigung € 1,10

Fremdenverkehr Förderungsfonds - pro Nächtigung € 0,05

besondere Ortstaxe gemäß Salzburger Ortstaxengesetz 2012 § 5 Abs. 4
mit mehr als 130 m² Nutzfläche € 418,00
mit mehr als 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche € 396,00
mit mehr als   70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche € 330,00
mit mehr als   40 m² bis einschließlich   70 m² Nutzfläche € 286,00
bis einschließlich 40 m² Nutzfläche € 220,00

pro Wohnung bis    40 m²  Wohnfläche pro Jahr € 10,00
pro Wohnung bis    80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 14,00
pro Wohnung über 80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 18,00

Marktstandgebühr für Verkaufsstände pro Laufmeter € 7,00

Abwasserbeseitigung
Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche
Kanalisationsanlage pro Bewertungspunkt
gemäß der Verordnung der Gemeindevertretung Adnet vom 24.09.2015

€ 641,26

Bei Fehlen eines Wasserzählers, wird ein Wasserverbrauch
von mind. 150 Liter pro Tag und pro Person angenommen.

laufende Gebühr je Kubikmeter € 4,15

Wasserbenützungs-
gebühr

Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche
Wasserleitung pro Bewertungspunkt
gemäß der Verordnung der Gemeindevertretung Adnet vom 24.09.2015

€ 552,98

laufende Gebühr je Kubikmeter € 1,53
Miete für einen 3 m³/4 m³ - Wasserzähler pro Monat € 1,87
Miete für einen 20 m³ - Wasserzähler pro Monat € 2,91

schulische 5 Tage pro Woche  (100 %) = pro Monat € 80,00
Nachmittags- Geschwisterkind 5 Tage pro Woche (100 %) = pro Monat € 40,00
betreuung 4 Tage pro Woche  (80 %) = pro Monat € 64,00

Geschwisterkind 4 Tage pro Woche  (80 %) = pro Monat € 32,00
3 Tage pro Woche  (60 %) = pro Monat € 48,00
Geschwisterkind 3 Tage pro Woche  (60 %) = pro Monat € 24,00
2 Tage pro Woche  (40 %) = pro Monat € 32,00
Geschwisterkind 2 Tage pro Woche (40 %) = pro Monat € 16,00
1 Tag   pro Woche  (30 %) = pro Monat € 24,00
Geschwisterkind 1 Tag pro Woche (30 %) = pro Monat € 12,00
pro Mittagessen (verpflichtend) € 4,30

GEMEINDE   ADNET     
 Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge und Hebesätze ab 01.01.2019

Tourismusförderungsfonds (§§ 50 lit c, 51 lit c und 53)

Bei Liegenschaften mit Zweitwohnungen wird für die Gebührenbemessung ein 
Wasserverbrauch von mindestens 1 m³  je 2 m²  Wohn-Nutzfläche 
angenommen. § 9 (1) Benützungsgebührengesetz LGBL.Nr. 49/1998 i.d.g.F.
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GEMEINDE   ADNET     
 Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge und Hebesätze ab 01.01.2019

Friedhof
Einzelgrab bis 60 cm Breite für 10 Jahre € 266,88
Erdurnengrab für 10 Jahre € 381,03
Doppelgrab bis 80 cm Breite für 10 Jahre € 406,20
Familiengrab bestehend ab 80 cm Breite für 10 Jahre € 523,36
Leichenhausbenützung € 80,73
Nischenmiete Urnengrab einfach für 10 Jahre € 147,12
Nischenmiete Urnengrab doppelt für 10 Jahre € 238,26
Gitter für Urnengrab einfach € 95,04
Gitter für Urnengrab doppelt € 108,04
Laterne € 142,80

Müllabfuhr
Grundgebühren für Ein- und Zweipersonen-Haushalte pro Quartal € 9,53

für Drei- und Mehrpersonen-Haushalte pro Quartal € 14,47

Wochenendhäuser Laut Abfuhrordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche
bis 40 m² der Bezug von jährlich 10 x 60 Liter Abfallsack € 43,50

Laut Abfuhrordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche
über 40 m² der Bezug von jährlich 14 x 60 Liter Abfallsack € 60,90

Beherbergungsbetriebe Gästezimmer (ausgenommen Hotel und Gastwirte) 
pro Gast und Übernachtung € 0,14

Restmüll 60 Liter Abfallsack mit Abfuhrgebühr € 4,35
60 Liter Tonne pro Entleerung (bis 3 Personen) € 3,92
90 Liter Tonne pro Entleerung (ab 4 Personen) € 5,10
120 Liter Tonne pro Entleerung (ab 6 Personen) € 5,96
240 Liter Tonne pro Entleerung € 11,94
660 Liter Container pro Entleerung € 35,54
770 Liter Container pro Entleerung € 42,24
1.100 Liter Container pro Entleerung € 61,51

Mülltonnen Verkauf 60 Liter Restmülltonne € 37,40
80 Liter Restmülltonne € 37,40
120 Liter Restmülltonne € 45,83
120 Liter Biotonne € 31,31

Sonstige sperriger Abfall und Altholz pro 1/4 m³  (1m³ pro Jahr frei) € 7,14
Bauschutt pro 1/4 m³  (1m³ pro Jahr frei) € 10,20
Grünabfälle pro 1/4 m³  (1m³ pro Jahr frei) € 3,10

Reifen PKW-Reifen ohne Felge pro Stück € 2,15
PKW-Reifen mit Felge pro Stück € 4,32
Motorrad-Reifen ohne Felge pro Stück € 2,15
Traktorreifen vorne pro Stück € 12,00
Traktorreifen hinten pro Stück € 14,00

Recyclinghof Altöl per Kilo € 0,10
Ölhaltige Abfälle per Kilo € 0,55
Lösungsmittelhaltige Feststoffe            per Kilo € 0,70
Speisefett per Liter € 0,30
Feuerlöscher per Stück € 4,50
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             Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge und Hebesätze ab 01.01.2019

Tarife für Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr:
1. Kind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) frei
Geschwisterkind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) frei
1. Kind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) € 14,28
für das Geschwisterkind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) frei
Variante 1, für Kinder vor dem verpflichtenden Kindergartenjahr:
1. Kind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) € 78,57
* Geschwisterkind pro Monat 7-13 Uhr (halbtags) € 32,07
1. Kind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) € 87,05
    + mindestens 12 verpflichtende Mittagessen
* Geschwisterkind pro Monat 7-17 Uhr € 32,44
    + mindestens 12 verpflichtende Mittagessen 
oder Variante 2,  für Kinder vor dem verpflichtenden Kindergartenjahr:
1. Kind pro Monat 7-17 Uhr (ganztags) € 100,98
    + verbrauchte Mittagessen
* Geschwisterkind pro Monat 7-17 Uhr € 46,36
    + verbrauchte Mittagessen
pro Mittagessen ab 3 Jahre € 3,77
Transport pro Kind monatlich € 32,00

Krabbelgruppe Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Wochenstunden € 78,31
und Alterserweiterte * Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Wochenstunden € 48,72
Gruppe Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Wochenstunden € 93,87
Kinder unter 3 Jahre * Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Wochenstunden € 58,85
bis 31.08.2019 Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Wochenstunden € 128,93

* Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Wochenstunden € 85,50
pro Mittagessen bis 3 Jahre (ab 31 Wochenstunden verpflichtend!) € 1,95

Krabbelgruppe Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Wochenstunden € 86,14
und Alterserweiterte * Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Wochenstunden € 53,59
Gruppe Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Wochenstunden € 103,26
Kinder unter 3 Jahre * Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Wochenstunden € 64,74
ab 01.09.2019 Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Wochenstunden € 141,83

* Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Wochenstunden € 94,05
pro Mittagessen bis 3 Jahre (ab 31 Wochenstunden verpflichtend!) € 1,95

Alterserweiterte Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Wochenstunden € 67,33
Gruppe * Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 11 bis 20 Wochenstunden € 41,89
Kinder ab 3 Jahre Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Wochenstunden € 80,71

* Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 21 bis 30 Wochenstunden € 50,60
Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Wochenstunden € 110,85
* Geschwisterkind Betreuungsbeitrag von 31 bis 40 Wochenstunden € 73,51
pro Mittagessen ab 3 Jahre (ab 31 Wochenstunden verpflichtend!) € 3,77

€ 25,50Bastelbeitrag für alle Kinder pro Semester 

* Geschwistertarife sind nicht gültig, wenn ein Kind das verpflichtende Kindergartenjahr besucht.

Kindergarten
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             Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge und Hebesätze ab 01.01.2019
Das Land Salzburg gewährt bis 30 Wochenstunden eine Förderung von € 12,50 
und ab 30 Wochenstunden (mit verpflichtendem Mittagessen) eine Förderung von € 25,00.
Diese Beträge sind bei den Gebühren bereits berücksichtigt.

Bei Krankheit über mehr als das 1/2 Monat mit ärztlicher Bestätigung, wird die Hälfte des 
Beitrages vorgeschrieben.

In der Ferienzeit, in der ein Journaldienst eingerichtet ist, wird keine Förderung gewährt.

Friedenslichtaktion der Feuerwehrjugend Adnet

Am Sonntag, den 23. Dezember 2018 von 17.30 bis 20.00 Uhr wird die Feuerwehrjugend der 
Freiwilligen Feuerwehr Adnet in den Ortsteilen Adnet-Dorf, Steindorfsiedlung und Waidach das 
Friedenslicht von Haus zu Haus bringen.

Am Montag, den 24. Dezember 2018 von 8.30 bis 12.00 Uhr besteht die Möglichkeit, das 
Friedenslicht im Feuerwehrhaus Adnet abzuholen.

______________________________________________________________________________________________

Rauhnacht bei der alten Schmiede

Unter dem Motto „Träume, Visionen & Ziele“ laden „Die IRLichter“, Birgitt Stieldorf und
Freunde zu einem mystischen Abend mit Trommelliedern und Texten am

Samstag, 5. Jänner 2019, um 17:30 Uhr

bei der alten Schmiede in den Adneter Steinbrüchen ein. Eintritt gegen eine freiwillige Spende.
„Das Wein-Amt“ sorgt für Heißgetränke.

__________________________________________________________________________

Terminvorschau Amtstage Ihrer Notare

Die nächsten Amtstage mit den Notaren Dr. Claus Spruzina und Dr. Georg Zehetmayer finden
im Gemeindeamt Adnet, Besprechungsraum Erdgeschoß statt. In diesen Sprechstunden ist die
erste Rechtsauskunft kostenlos.
Um telefonische Voranmeldung bei der Gemeinde unter Telefon 06245/84 041 wird gebeten.

jeweils montags von 17:00 bis 18:00 Uhr
7. Jänner 2019 4. Februar 2019

21. Jänner 2019 18. Februar 2019

Notar Dr. Claus SPRUZINA und Notar Dr. Georg ZEHETMAYER, Pflegerplatz 4, 5400 Hallein
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